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Anmeldungen für Betreuungsplätze
in den Kindergärten für das
Kindergartenjahr 2022/2023

Nutzung des Online-Portals der Gemeinde Denzlingen

Vormerkungen/Anmeldungen bis 18.03.2022

Kinder, die im nächsten Kindergartenjahr (2022/2023) einen entsprechen-
den Betreuungsplatz in einem unserer Kindergärten benötigen, müssen über
das zentrale Portal der Gemeinde Denzlingen angemeldet werden.
Bitte nutzen Sie deshalb für die Vormerkung das Online Portal der Gemein-

deDenzlingen.Sie findendiesunterwww.denzlingen.de / Leben&Arbeiten/

Kindertageseinrichtungen / Vormerkung für einen Betreuungsplatz

Informationen hierzu finden Sie ebenso auf der Homepage der Gemeinde

Denzlingen. Bitte beachten Sie, dass die Vormerkungen/Anmeldungen bis

zum 18.03.2022 vorzunehmen sind.

Nähere Informationen zu den Einrichtungen und deren Betreuungszeiten

finden Sie ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde Denzlingen.

Behördengänge in der Rathausverwaltung
nur nach vorheriger Terminvereinbarung,
mit gültigem 3G-Nachweis und mit FFP2-
Maske
Der Haupteingang des Rathauses Denzlingen ist aufgrund der aktuellen Ent-
wicklungen in der Corona-Pandemie geschlossen. Behördengängen sind
grundsätzlich nur bei unaufschiebbaren Angelegenheiten und nach vorhe-

riger Terminvereinbarung mit der zuständigen Sachbearbeiterin/dem Sach-
bearbeiter zu den üblichen Bürozeiten möglich. Für die Besucherinnen und
Besucher des Rathauses gilt die 3G-Regelung. Beim Eintritt ins Rathaus fin-
det eine entsprechende Kontrolle statt. Dies bedeutet, dass alle Personen
einen entsprechenden Nachweis (geimpft, genesen, getestet) vorzeigen
müssen (Hinweis: Es besteht die Möglichkeit für einen Schnelltest bei der
Teststation Rathausplatz). Auch muss beim Betreten des Rathauses eine

FFP2-Maske getragen werden (Standard KN95/N95). Entsprechend der Ter-
minvereinbarung werden Sie persönlich am Haupteingang empfangen.
Die Gemeindeverwaltung unterstützt damit alle Maßnahmen der Gesund-
heitsvorsorge zur Reduzierung von Neuinfektionen durch das Corona-Virus.
Bitte prüfen Sie vorab, ob zu Ihrer Anfrage ein Online-Formular auf der Denz-
linger Homepage www.denzlingen.de existiert. Viele Angelegenheiten kön-
nen Sie vollständig oder auch teilweise online erledigen. Informationen zu
den Ämtern/Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage unter der Ru-
brik „Rathaus & Politik/Rathaus/Ämter“. Unter der Rubrik „Rathaus & Poli-
tik/Bürgerservice/Formulare & Downloads“ finden Sie darüber hinaus zahl-
reiche Online-Formulare. Die Gemeinde Denzlingen bittet um Verständnis
und appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, die Vorgaben der geltenden
Corona Verordnung zu beachten.
c Rathaus Denzlingen:

Infozentrale: Gemeinde@Denzlingen.de - Telefon 07666 / 611-0
Bürgerbüro: Buergerbuero@Denzlingen.de - Telefon 07666 / 611-1330, 611-
1331, 611-1332
Standesamt: E.Heiny@Denzlingen.de - Telefon 07666 / 611-1323
Standesamt/Gewerbeamt: S.Austel@Denzlingen.de - Tel. 07666 / 611-1324
Soziales: Sozialamt@Denzlingen.de - Telefon 07666 / 611-1326
Integrationsbeauftragter: L.Schlempp@Denzlingen.de – Tel. 07666 / 611-1321
Wasserrufbereitschaft bei Notfällen in der Wasserversorgung: Telefon 0162/
2676325

Bürgersprechstunde Februar 2022
Die Bürgersprechstunde mit Bürgermeister Markus Hollemann findet per
Videotelefonie, am Telefon oder im Rathaus statt:
- Freitag, 18. Februar: 9 bis 10 Uhr
- Montag, 21. Februar: 16 bis 17 Uhr
- Dienstag, 22. Februar: 16 bis 17 Uhr Jugendsprechstunde
- Mittwoch, 23. Februar: 14 bis 15 Uhr
Für eine Videotelefonie wird ein Mikrofon und eine Kamera am PC bzw. ein
Handy benötigt. Hier erhalten Sie nach der Anmeldung einen entsprechen-
den Link. Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an Frau Sator oder
Frau Huber, Telefon 07666 / 611-1201 oder -1202.

Wirtschaftssprechstunde Februar 2022
Bürgermeister Markus Hollemann bietet monatlich eine Wirtschafts-

sprechstunde für Denzlinger Unternehmen und Firmengründer an.
SiehabendieMöglichkeit, sichzu ihrenAnregungendirektmitBürgermeis-
ter Hollemann auszutauschen. Die Wirtschaftssprechstunde findet per Vi-
deotelefonie, am Telefon oder im Rathaus statt:
Freitag, 25. Februar: 10 bis 12 Uhr

Für ein Videotelefonie-Gespräch wird ein Mikrofon und eine Kamera am
PC bzw. ein Handy benötigt. Hier erhalten Sie nach der Anmeldung einen
entsprechenden Link. Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an
Frau Sator oder Frau Huber, Telefon 07666 / 611-1201 oder -1202.

Trauer über im Dienst erschossene Polizisten

In der Nacht zum Montag, 31. Januar 2022, sind bei einer Verkehrskontrolle
im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz zwei Polizeibeamte durch Schüsse
heimtückisch getötet worden. Die Polizisten waren 24 und 29 Jahre alt. Die
Polizei hat inzwischen zwei Tatverdächtige festgenommen.
Diese unglaublich brutale, schreckliche und sinnlose Tat ist der traurige
Höhepunkt einer in Teilen unserer Gesellschaft stetig zunehmenden Ge-
waltbereitschaft – gerade auch gegenüber Polizei und Einsatzkräften.
Polizei und Rettungskräfte leisten täglich einen unverzichtbaren Dienst
zum Schutz der Allgemeinheit. Sie stehen für ein konfliktfreies und um-
gängliches Zusammenleben im Rahmen der geltenden Gesetze. Sie sind
rund um die Uhr bereit, für Recht und Ordnung zu sorgen und Hilfe zu leis-
ten, teils unter Einsatz der eigenen Gesundheit oder des eigenen Lebens.
Dieser Mut und das Engagement dürfen wir nie vergessen und verdient
großen Respekt.
Umso unverständlicher sind die Aggressivität und die Verachtung, mit de-
nen Einsatzkräfte immer wieder konfrontiert sind. Die Hemmschwelle der
Übergriffigkeit und der Körperverletzung gegenüber Polizisten, Rettungs-
kräften als auch politischen Mandatsträgern ist stark gesunken. Extremis-
mus und Hasskriminalität sowohl im Dienst wie im Internet und im priva-
ten Umfeld bedrohen die freie und offene Gesellschaft. Wichtig ist, dasswir
gemeinsam diese Machenschaften mit allen möglichen Mitteln unter-
binden.
Unsere Gedanken sind besonders bei den Angehörigen sowie den Kolle-
ginnen und Kollegen der beiden getöteten Polizisten. Wir wünschen in die-
ser schweren Zeit viel Kraft, Trost und ein verständnisvolles Umfeld, um
diese Tragödie zu überstehen.
Markus Hollemann, Bürgermeister

Baumfällarbeiten im Bildungszentrum
Denzlingen, Stuttgarter Straße 15

Im Zuge des Neubaus der Ruth-Cohn-Schule sind auf dem Schulhof des Bil-
dungszentrums umfangreiche Baumfäll- und Rodungsarbeiten erforderlich.
Die Mitarbeiter des Bauhofs führen diese Arbeiten zwischen 14. bis 18. Febr-
uar 2022 aus. Bei der Neugestaltung der Außenanlage des Schulneubaus
wird auf die Neupflanzung von Bäumen, Hecken und Gehölzen besonders
großer Wert gelegt. Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich bei Herrn
Koch, Leiter des Verbandsbauamtes, melden.

Klimaschutz geht nur gemeinsam – Bürger-
stiftung fördert nachhaltige Vereinsprojekte

Denzlingen ist geprägt von einem bunten und regen Vereinsleben. Darauf dür-
fen wir als Kommune stolz sein. Die vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten für
Groß und Klein zeichnen unsere Gemeinde aus und stehen für eine hohe Be-
reitschaft, sich für andere und unser Gemeinwesen ehrenamtlich einzusetzen.
Ein gemeinsamer Einsatz ist auch gefragt, wenn es um Klimaschutz geht –
mehr denn je. Die Erderhitzung und seine Auswirkungen sind für manche Or-
ganisationen und viele persönlich direkt spürbar. Einige beschäftigten sich in
ihrem Verein bereits mit dem großen Thema „Klimaschutz und nachhaltiges
Leben“, für manche mag dieser Punkt bisher auf Vereinsebene noch nicht in
Erscheinung getreten sein. Um gemeinsam einen Beitrag auf dem Weg zur
Klimaneutralität leisten zu können, ist es von großer Bedeutung, dass Bürger
und Bürgerinnen, Gewerbetreibende und Politik, Verwaltung und Vereine an
einem Strang ziehen. Im Zuge des Klimaschutz-Förderprogramms hat die Ge-
meinde Denzlingen daher 3.000 Euro der Bürgerstiftung gespendet. Diese
Spende soll Denzlinger Vereinen zugutekommen, die Projekte rund um die
Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder Klimawandelanpassung planen.
Was wird gefördert:

Sachmittel für Projekte, Veranstaltungen, Kampagnen etc. die von Denzlinger
Vereinen organisiert und getragen sind.
Voraussetzungen sind:

- die zentrale Themensetzung im Bereich „Klimaschutz und nachhaltiges Le-
ben“, wobei verschiedene Aspekte in Frage kommen (z.B. nachhaltiger Kon-
sum, Energie- und Ressourcensparen u.Ä.).
- der Wert für die Allgemeinheit durch Beteiligung an oder freiem Zugang zum
Projekt, zurKampagneoder zurVeranstaltung fürdieDenzlingerBevölkerung.
Antragstellung:

Erläutern Sie Ihr Projekt auf einer Din-A4 Seite, erklären Sie warum Sie oder
Ihre Organisation eine Unterstützung bekommen sollten, wann die Durchfüh-
rung sein soll und wie die übrige Finanzierung des Projekts aussieht. Reichen
Sie diese Unterlagen bei der Bürgerstiftung ein:
Bürgerstiftung Denzlingen

z. Hd. Bürgermeister Markus Hollemann Hauptstr. 110, 79211 Denzlingen
oder per E-Mail an: Buergerstiftung@denzlingen.de
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich gerne an Frau
Huber (i.huber@denzlingen.de oder 611-1202) oder an mich (611-1200).
Als Vorsitzender der Denzlinger Bürgerstiftung freue ich mich auf viele krea-
tive Ideen und Projektvorschläge.
Markus Hollemann Bürgermeister

Vorsitzender der Bürgerstiftung Denzlingen

Notrufnummern:
Notruf Polizei: 110

Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst: 112

Rufnummer Krankentransport: 19222

Rufnummer Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
(außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen): 116 117

Rufnummer Zahnärztlicher Notfalldienst 
(an Wochenenden und Feiertagen): 01803/222555-70

Sperr-Hotline für Personalausweis: (+49) 116 116

Störungsdienst Strom 08 00 / 36 29 477 (SWE) 
Störungsdienst Gas 0 76 41 / 95 99 373 (SWE) 
Störungsdienst Wasser 0 76 66 / 611-1792 (Gemeinde) 
 zw. 16.30 und 7 Uhr 0162/2676325 (Gemeinde)

Treffpunkt Wochenmarkt
im Kohlerhof dienstags und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
am Kauftreff freitags von 14.00 bis 18.30 Uhr

Denzlinger Nachrichten
AMTSBLATT DER GEMEINDE DENZLINGEN

Rathaus Denzlingen 
Hauptstraße 110, 79211 Denzlingen
Telefon 0 76 66 / 6 11-0 · Fax  0 76 66 / 611-1371
E-Mail: gemeinde@denzlingen.de 
Internet: www.denzlingen.de
Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag  8.00–12.00 Uhr 

und Donnerstag 15.00–18.00 Uhr

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Fortsetzung auf Seite 4

Gemeinde Denzlingen

Öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates Denzlingen

Am Dienstag, 15.02.2022, 19:00 Uhr, findet im Lothar Fischer 
Saal, Kultur & Bürgerhaus, Stuttgarter Str. 30, Denzlingen eine 
öffentliche Sitzung des Gemeinderates Denzlingen statt.

Hinweis zum Zutritt zu Gremiensitzungen 
im Kultur & Bürgerhaus während der Alarmstufe II:

Zutritt aufgrund der Alarmstufe II nur mit 3G-Nachweis möglich 
(geimpft, genesen, getestet). Während der Sitzungen muss auch 
am Platz eine medizinische Maske getragen werden.

Tagesordnung:

1  Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

2 Fragen und Anregungen der Zuhörer (Fragestunde)

3  Neukalkulation der Friedhofsgebühren und Neufassung der 
Friedhofsgebührenordnung

4 Teilnahme an interkommunaler Wärmeplanung im Konvoi

5 Beratung und Beschlussfassung:

  1. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde 
Denzlingen für das Haushaltsjahr 2022 mit Finanzplanung 
und Investitionsprogramm 2021 bis 2025

  2. Wirtschaftsplanes des Eigenbetrieb Gemeindewerke 
Denzlingen für das Wirtschaftsjahr 2022 mit Finanzplanung 
und Investitionsprogramm 2021 bis 2025 

  3. Wirtschaftsplanes des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
Denzlingen für das Wirtschaftsjahr 2022 mit Finanzplanung 
und Investitionsprogramm 2021 bis 2025

6  Klimaneutralität zukünftige Gewerbegebiete und 
Wohngebiete

  – Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der öff. 
Sitzung am 14.09.2021 –

7 Verschiedenes (Fragestunde)

Markus Hollemann 
Bürgermeister

Achtung: Neue Telefonnummern bei der 
Rathausverwaltung in Denzlingen, in den 
Denzlinger Schulen, im Sport & Familien-
bad MACH’ BLAU und in verschiedenen 
kommunalen Einrichtungen 

Neue Telefonanlage – 
neue Durchwahlen! 

Mit der neuen Telefonanlage ändern sich nicht nur die Rufnummern 

im Rathaus, sondern auch in der Mediathek, der Jugendpflege, 

im Sport & Familienbad MACH’ BLAU sowie bei allen Denzlinger 

Schulen. Achtung: es gibt neue vierstellige Durchwahlnummern!

Die Telefonnummern werden vereinheitlicht, so dass künftig das 

Rathaus, die Schulen, das Sport & Familienbad MACH’ BLAU und 

künftig sämtliche kommunale Einrichtungen über 611- und eine 
vierstellige Durchwahlnummer erreichbar sein werden. Unver-
ändert geblieben ist die Telefonnummer der Telefonzentrale im 
Rathaus Denzlingen: 07666/611-0.

Bisherige Anschlüsse bleiben nicht aktiv und werden ab 22. Januar 

2022 abgeschaltet. Unter der Rufnummer 07666/611-0 ist die Info-

zentrale des Rathauses montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und 

donnerstags von 15 bis 18 Uhr zu erreichen. 

Die wichtigsten Telefonnummern im Überblick:

Infozentrale Rathaus Denzlingen: 611-0

Vorzimmer Bürgermeister: 611-1201

Bauamt: 611-1701

Ordnungsamt: 611-1320

Standesamt: 611-1324 und 611-1323

Abteilung Soziales 611-1326

Bürgerbüro: 611-1330, -1331, -1332

AIV: 611-1280

Bauhof: 611-1792

Mediathek: 611-2240

Sport & Familienbad MACH‘ BLAU: 611-2550

Schulen:

Grundschule, Hauptstraße 124: 611-2610

Ruth-Cohn-Schule, Stuttgarter Str. 15: 611-2400

Erasmus-Gymnasium, Stuttgarter Str. 15: 611-2500

Mehr Informationen zu den neuen Telefon-

nummern finden Sie unter www.denzlingen.

de unter der Rubrik www.denzlingen.de/de/

aemter.

Die Rathausverwaltung bittet um Verständ-

nis, wenn es während der Umstellungszeit zu 

eventuellen Störungen kommt.
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Straßensperrung in der March- und
Hofackerstraße wegen Tief- und
Kanalbauarbeiten

Aufgrund erforderlicher Tief- und Kanalbauarbeiten ist die Durchfahrt durch
die Hofackerstraße und Marchstraße (Bereich Hofackerstraße / Schloßstra-
ße) zeitweise voll gesperrt. Die Einschränkungen erfolgen voraussichtlich
witterungsbedingt ab dem 16.02.2022. Betroffene Anlieger werden durch die
Baufirma per Einwurf informiert. Eine Zufahrt zu den Anwohnergrundstü-
cken ist nicht immer gewährleistet. Daher sollten benötigte Fahrzeuge unter
Einhaltung der StVO weiträumig abgestellt werden. Wir bitten um Beach-
tung der Beschilderung.

Abfallabfuhr

Mittwoch, 16. Februar 2022

Abfallgefäße (35 Liter - 1,1 cbm - Behälter).

Vormerkung für Hortbetreuung ab September 2022

Bitte für eine Nachmittagsbetreuung im Schuljahr 2022/23 an der Grund-
schule Denzlingen bis spätestens 23. Februar 2022 bei Hortleiter Hermann
Eppler unter 07666 / 9129340 melden. Weitere Informationen unter
https://www.awo-denzlingen.de/schulkinder .
AWO Hort an der Schule

Elztalbahn: vorübergehend reduziertes Fahrplanangebot

SWEG stellt ab 7. Februar 2022 in angespannter Corona-Lage auf einen für

die Fahrgäste verlässlichen Grundfahrplan um / wichtiger morgendlicher

Hauptverkehr fährt wie gewohnt

Seit Montag, 7. Februar 2022, an fährt die Südwestdeutsche Landesverkehrs-
GmbH (SWEG) in aktuell angespannter Corona-Lage auf der Elztalbahn ein
vorübergehend reduziertes Fahrplanangebot. Auch wenn der Krankenstand
bei den Lokführern erhöht ist, bietet die SWEG weiterhin einen Stundentakt.
Im wichtigen morgendlichen Hauptverkehr bleibt der Fahrplan weitestge-
hend gewohnt. Damit sollen kurzfristige weitere Zugausfälle verhindert wer-
den. Für ausfallende Züge wird kein Schienenersatzverkehr angeboten, da
aufgrund der längeren Busfahrzeiten kaum Vorteile in den Reisezeiten ent-
stehen würden.
Die vorübergehenden Anpassungen erfolgen in Abstimmung mit dem Land
Baden-Württemberg als Aufgabenträger für den Regionalverkehr. Die SWEG
bittet ihre Fahrgäste für die teilweisen Einschränkungen aufgrund der gerin-
geren Personalverfügbarkeit um Verständnis. Die detaillierten Fahrpläne
sind aufAushängen an den Bahnsteigen zu finden sowie auf der SWEG-Web-
site unter www.sweg.de/kaiserstuhl-freiburg. Telefonische Auskünfte erteilt
außerdem die Service-Zentrale der SWEG unter 07821 / 9960770.
SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH

11. Februar: Hildegard Einhaus (75).
12. Februar: Alessandro Cusumano (80); Erdogan Yüce (70).
13. Februar: Beco Catak (75).
14. Februar: Roswitha Schwald (75); Maria Hug (70).
17. Februar: Günter Lettgen (80).

Kinderimpfaktionen in der Steinhalle in Emmendingen
für Fünf- bis Elfjährige

Am 12. und 19. Februar werden in der Emmendinger Steinhalle die Zweitimp-
fungstermine der vorangegangenen Kinderimpfaktionen durchgeführt. Aber
auch für Kinder von fünf bis elf Jahren, die bisher noch nicht geimpft sind oder
ihre Erstimpfung an anderer Stelle erhalten haben, können an diesen drei Ta-
gen noch Einzeltermine gebucht werden. Der Abstand von der Erst- zur Zweit-
impfung sollte allerdings drei bis sechs Wochen betragen, eine Unterschrei-
tung ist nicht möglich. Das Anmeldeportal für die Termine am 12. und 19. Febr-
uar ist ab sofort auf der Internetseite des Landratsamts Emmendingen freige-
schaltet (www.landkreis-emmendingen.de). Es stehen genügend Impfdosen
zurVerfügung,umallenaneiner Impfung InteressierteneinenTerminanbieten
zu können. Es wird ein auf Kinder abgestimmter Impfstoff von Biontech ein-
gesetzt. Mehrere Kinderärztinnen und Kinderärzte sind an den Samstagen in
der Steinhalle im Dienst, um die Kinder zu impfen. Wichtig: Die Begleitung
durch einen Erziehungsberechtigten ist zwingend erforderlich! Die Impfung
kann zudem nur mit Einwilligung aller Erziehungsberechtigten erfolgen. Ein
Aufklärungsmerkblatt sowie ein Aufklärungsbogen sind bei der Anmeldung
erhältlich und sollten ausgefüllt mitgebracht werden. Ebenso muss die Termin-
bestätigung als Ausdruck oder als digitaler Nachweis vorgezeigt werden.

Hinweise für den Besuch im Landratdamt

UmdieAusbreitungdesCoronavirus zuverlangsamen, istderBesuch imLand-
ratsamt nur mit einem „3G-Nachweis“ (geimpft, genesen, negativ getestet)
möglich, das Tragen einer FFP-2-Maske ist Pflicht. Ebenso die Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5 Metern. Dies gilt für alle Dienststellen und Gebäude.
Besuche und Besprechungen sind in allen Ämtern grundsätzlich möglich, der
Eintritt ins Gebäude ist aber nur nach vorheriger Terminvereinbarung erlaubt.
Der entsprechende Nachweis wird vor Eintritt in das jeweilige Gebäude kon-
trolliert. Die Kontaktdaten aller Mitarbeitenden finden Sie auf www.land-
kreis-emmendingen.de unter Ansprechpartner. Termine in der Zulassungs-
stelle erfolgen über die Kfz-Online-Terminvereinbarung, die über die Untersei-
te der Zulassungsstelle auf der Homepage des Landratdamts aufrufbar ist.

Im Februar noch den Gehölzschnitt erledigen

Wer seinen Garten für das kommende Gartenjahr vorbereiten will, hat noch
bis zum 28. Februar Zeit, Hecken, lebende Zäune oder Gebüsche in Form zu
bringen oder zu entfernen. Ab dem 1. März bis einschließlich dem 30. Sep-
tember ist der Gehölzschnitt dann untersagt. In diesemZeitraum dürfen (Hob-
by-)Gärtner keine Büsche oder Hecken mehr stutzen, auslichten, selektiv zu-
rückschneiden und auch keinen Verjüngungsschnitt vornehmen, da sie Le-
bensraum und Nistplätze von zahlreichen Gartenvögeln sind. Die Untere Na-
turschutzbehörde des Landratsamts weist darauf hin, dass die anfallenden
großen Gartenarbeiten und Gehölzschnitte daher nur noch bis Ende Februar
erledigt werden können. Ausgenommen sind schonende Form- oder Pflege-
schnitte. Der frische Zuwachs des Gartenjahrs darf auch über den Sommer
zurückgeschnitten werden, um beispielsweise die Form einer Buchsbaumku-
gel zu erhalten oder Wege und Sichtachsen frei zu halten.
In Gärten dürfen zwar ganzjährig Bäume gefällt werden. Wenn jedoch Vögel
imBaumnisten, sichFledermäuseeinquartierthaben,derBaumTotholzoder
andere Sonderstrukturen aufweist, gelten die strengeren Regelungen des be-
sonderen Artenschutzes. Daher sollten Bürgerinnen und Bürger in solchen
Fällen unbedingt bei der Unteren Naturschutzbehörde zu Zeitpunkt und der
Art des Schnittes nachfragen. Die UNB empfiehlt grundsätzlich, erforderliche
Pflegemaßnahmen oder Baumfällungen im Winterhalbjahr durchzuführen.
Wer unsicher ist, kann sich gerne an die Mitarbeitenden der Unteren Natur-
schutzbehörde wenden (Telefon 07641 / 451-5036, -5024, -5025 oder -5022).

Landkreis Emmendingen vergibt Fördergelder für die
Offene Kinder- und Jugendarbeit in den Kommunen

Mit dem Ziel, die weitreichenden Einschränkungen, die Kinder und Jugend-
liche vor allem in der Anfangszeit der Corona-Pandemie hinnehmen muss-
ten, etwas auszugleichen, haben Bund und Länderverschiedene Fördermög-
lichkeiten geschaffen. Eine davon ist das Aktionsprogramm „Aufholen für
Kinder und Jugendliche nach Corona“, im Rahmen dessen Stadt- und Land-
kreisen Fördergelder zugeteilt werden, die diese nach bestimmten Kriterien
verteilen können. Der Landkreis Emmendingen kann im Jahr 2022 aus die-
sem Aktionsprogramm rund 48.000 Euro für die Offene Kinder- und Jugend-
arbeit vergeben. Förderfähig sind grundsätzlich lokale Angebote und Akti-
vitäten, Beschaffungen und Sachkosten sowie Personal- oder Honorarkosten
(letztere nur für freie Träger). Anträge stellen können sowohl öffentliche und
freie Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit als auch Vereine und Ver-
bände. Damit die Gelder auch sinnvoll und sachgemäß verwendet werden,
überprüft das Landratsamt eingehende Anträge und teilt die Zuschüsse nach
dem Antragsschluss entsprechend zu. Antrags-Formulare können auf der
Homepage der Kreisjugendarbeit unter https://www.kreisjugendarbeit-
landkreis-emmendingen.de/de/ueber-uns/downloads-service/downloads
heruntergeladen werden. Antragsschluss ist der 1.März 2022.
Fürweitere Informationen und Fragen steht Ihnen Sonja Brunovon der Kreis-
jugendarbeit telefonisch unter 07641 / 451-3202 oder per E-Mail an kreisju-
gendarbeit@landkreis-emmendingen.de zur Verfügung.

Vierte Covid-19-Impfung in den Kreisimpfstützpunkten
erhältlich

In den Kreisimpfstützpunkten in Kenzingen und Emmendingen ist ab sofort
neben Erst-, Zweit- und Drittimpfung auch die vierte Impfung (zweite Auf-
frischimpfung) für folgende Personengruppen möglich: Menschen ab 70 Jah-
ren, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreute in Einrichtungen der Pfle-
ge, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Tätige in medizini-
schen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen (insbesondere bei direktem Pa-
tientinnen-, Patienten- sowie Bewohnerinnen- und Bewohnerkontakt). Die
zweite Auffrischimpfung ist bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen
frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischimpfung mit einem mRNA-
Impfstoff möglich, Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtun-
gensoll die zweiteAuffrischimpfung frühestensnachsechsMonatenerhalten.
Die Kreisimpfstützpunkte Emmendingen (Steinhalle) und Kenzingen (ehema-
liger Aldi-Markt) sind von Montag bis Freitag immer von 15 bis 19 Uhr geöffnet.
Kenzingen bietet auch jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr Impfungen an.

Kanalsanierungsarbeiten
Wie bereits berichtet,werden einzelneAbwasserkanäle und Schächte inver-
schiedenen Straßen im unteren Teil von Denzlingen auf Grundlage der EKVO
(Eigenkontrollverordnung) saniert. Die Arbeiten erfolgen grabenlos, das
heißt, es werden keine Straßenaufbrüche durchgeführt. Der Zugang zum Ab-
wassernetz erfolgt über die vorhandenen Kontrollschächte, die auch teilwei-
se auf privaten Grundstücken liegen. Der Sanierungsbereich umfasst die Ka-
näle und Schächte in den Straßen: Im Untergraben, Pfistergäßle, Haller-Kü-
fer-Weg, Burgvogteistraße, Tennenbacher Straße, Landecker Straße, Im Mat-
tenbühl, Storchenweg, Martinsgässle, Hauptstraße und Markgrafenstraße.
Betroffene Eigentümer werden durch die Sanierungsfirmen per Einwurf in-
formiert. Aufgrund des bedingten Rückstaus in Ihren Hausanschlussleitun-
gen empfehlen wir Ihnen die Rückstausicherungen auf ihre Funktion hin zu
überprüfen. Beim Einbau der Schlauchliner kann es kurzzeitig zu Geruchs-
entwicklung kommen. Der auftretende Styrolgeruch ist jedoch unbedenk-
lich, eine Gesundheitsgefährdung besteht nicht. Dennoch bitten wir Sie,
während des Einbaus die Fenster geschlossen zu halten. Aufgrund des Ein-
satzes mehrerer Fahrzeuge, Kompressoren, Stromerzeuger, etc. hintereinan-
der stehend, ist eine Zufahrt/Ausfahrt zu den Grundstücken nicht immer ge-
währleistet. Daher sollten benötigte Fahrzeuge unter Einhaltung der StVO
weiträumig abgestellt werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Bürgerpreis der Gemeinde Denzlingen
6. Verleihung im Jahr 2022 - Einreichung von Vorschlägen bis zum 31.März

Seit dem Jahr 2012 erfolgt alle zwei Jahre die Verleihung des Bürgerpreises
für herausragendes soziales, ehrenamtliches Engagement, das dem Wohl
der Allgemeinheit dient und das Ansehen der Gemeinde fördert.
Vorschläge zur Verleihung des oder der Bürgerpreise/s an Einzelpersonen
und Gruppen könnenvon jetzt eingereichtwerden. Bitteverwenden Sie hier-
für das Formular, das Ihnen als Download unter www.denzlingen.de (Start-
seite) zur Verfügung steht. Die für die Beurteilung des Antrags notwendige
AngabenundUnterlagen sind beizufügen. Bitte reichenSie Ihre Vorschläge

bis spätestens Donnerstag, 31. März 2022, beim Bürgermeisteramt ein.

Die Richtlinien können auf der Homepage der Gemeinde Denzlingen (Rat-
haus & Politik/Rathaus/Ortsrecht) eingesehen werden.
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MACH’ BLAU

Unsere aktuellen Öffnungszeiten: 
MACH́

BLAU

Öffnungszeiten MACH‘ BLAU Hallenbad Sauna

Donnerstag, 10.2.2022 16:00 – 20:30 Uhr 14:00 – 20:30 Uhr

Freitag, 11.2.2022 14:00 – 20:30 Uhr 14:00 – 20:30 Uhr

Samstag, 12.2.2022 10:00 – 20:30 Uhr 14:00 – 20:30 Uhr

Sonntag, 13.2.2022 10:00 – 20:30 Uhr 10:00 – 20:30 Uhr

Montag, 14.2.2022, bis einschließlich Sonntag, 6.3.2022, wegen jährlicher 
Wartungs- und Revisionsarbeiten geschlossen.

Das Sport & Familienbad MACH‘ BLAU wird im Zeitraum vom Mon-
tag, den 14.02.2022 bis einschließlich Sonntag, den 06.03.2022 für 
die jährlich notwendigen Wartungs- und Revisionsarbeiten 
geschlossen bleiben. 

Seit dem 28.01.2022 gilt bei der Hospitalisierungsinzidenz in Ba-
den-Württemberg die Alarmstufe I. 

Die aktuelle Corona Verordnung setzt entsprechend voraus, dass 
ein 2G*-Nachweis (nur geimpft/genesen) für den Zugang zum 
Hallenbad und in die Sauna notwendig ist. Die Nachweise müs-
sen einen QR-Code enthalten (Ausdruck oder App), der wird 
dann an der Kasse elektronisch kontrolliert. Zusätzlich bitten wir 
Sie, ein Ausweisdokument bereit zu halten. Des Weiteren gilt 
FFP2-Maskenpflicht (ab dem 18. Geburtstag), für Kinder ist eine 
medizinische Maske (ab 6 Jahren) vorgeschrieben. Die Kontakt-
datenerhebung entfällt zum 09.02.2022. 

Derzeit sind die Tickets nur begrenzt verfügbar. Bitte unterstüt-
zen Sie uns bei einem reibungslosen Ablauf, indem Sie sich zu-
sätzlich auf unserer Homepage informieren. www.mach-blau-
denzlingen.de

Sie erreichen das Sport & Familienbad MACH‘ BLAU per E-Mail 
unter info@mach-blau-denzlingen.de oder telefonisch unter 
07666/ 611 2550.

*2G-Nachweise: Vollständige Grundimmunisierung, Genesen (28 
Tage bis max. 3 Monate nach der Infektion). Nicht für (Klein-)Kin-
der und Schülerinnen und Schüler und offiziell ausgenommene 
Personengruppen. Ihr MACH‘ BLAU Team

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Denzlingen besteht die Möglichkeit, 

ab 01.10.2022 den Bundesfreiwilligendienst für 6 bzw. 12 Monate zu 

absolvieren.

Sind Sie technisch interessiert und bereit, die Freiwillige Feuerwehr 

Denzlingen bei einigen Ihrer vielfältigen Aufgaben zu unterstützen?

Oder möchten Sie ganz allgemein:

•  Die Wartezeit auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz sinnvoll 

überbrücken?

• Neue berufliche Arbeitsfelder kennenlernen?

• Sich sozial und kulturell engagieren?

Dann ist der Bundesfreiwilligendienst genau das Richtige für Sie. Der 

Bundesfreiwilligendienst bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten 

und Interessen zum Wohl der Allgemeinheit einzubringen.

Wir erwarten – folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen:
• Interesse an den Tätigkeitsbereichen der Freiwilligen Feuerwehr

• eine Fahrerlaubnis Klasse B

• Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick

• PC-Kenntnisse

• Eigeninitiative

• Teamfähigkeit

Sie unterstützen die Freiwillige Feuerwehr in folgenden Bereichen:
• Mitarbeit bei den hauptamtlichen Gerätewarten

• Pflege und Instandhaltung der Einsatzfahrzeuge

•  Inventarverwaltung und Geräteprüfungen von Feuerwehreinsatz-

geräten

• Pflege und Instandhaltung der Dienst- und Schutzkleidung

•  Fahrdienste, Botenaufträge und Besorgungsfahrten für die Frei-

willige Feuerwehr

Wir bieten Ihnen ein monatliches Taschengeld nach den geltenden 

Bestimmungen. Während des Bundesfreiwilligendienstes finden Seminare 

statt, für welche Teilnahmepflicht besteht. Nach Abschluss des Bundes-

freiwilligendienstes erhält jeder Freiwillige ein qualifiziertes Zeugnis. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung 

bis zum 31.03.2022 über unser Online-Stellenportal. Alternativ können 

Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen auch auf dem Postweg zukommen 

lassen. Wir bitten Sie, uns nur Kopien zuzusenden, da die Bewerbungs-

unterlagen nicht zurückgeschickt werden und nach Abschluss des 

Bewerbungsverfahrens vernichtet werden. 

Für Fachfragen steht Ihnen unser Feuerwehrkommandant Herr Schlegel, 

Tel. 0170 /9742868, gerne zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten 

Sie auch auf der Homepage des Bundesamtes für Familie und zivil-

gesellschaftliche Aufgaben (bafza) www.bundesfreiwilligendienst.de.
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Mediathek

Öffnungszeiten:
Dienstag 09-12 Uhr, 15-19 Uhr 
Mittwoch 09-17 Uhr 
Donnerstag 15-19 Uhr 
Freitag 09-12 Uhr  
  neu: FreiTagZeit 15-17 Uhr  
Samstag 10-13 Uhr

Aktuell gilt die Corona-Alarmstufe I. Für den Zutritt zur Media-
thek gilt die 2G-Regelung. 

Sollte es Ihnen aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich 
sein, die Mediathek zu besuchen, bieten wir Ihnen weiterhin die 
Zusammenstellung von Medienpaketen an. Ganz aktuell können 
Sie sich jederzeit auf unserer Homepage informieren: bibliotheken.
komm.one/denzlingen oder telefonisch. Bitte beachten Sie unse-
re neue Telefonnummer: 611-2240


